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(Belgisches Staatsblatt vom 28. August 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT,
KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


9. OKTOBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 26. Juni 1963 zur Einsetzung einer Architektenkammer, was die Organisation der Wahlen betrifft


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 1963 zur Einsetzung einer Architektenkammer wird durch sechs Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Die Architektenkammer verarbeitet die zur Ausübung ihrer Aufträge erforderlichen personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, nachfolgend "Datenschutz-Grundverordnung" genannt. Die Architektenkammer ist der in dieser Verordnung vorgesehene für die Verarbeitung Verantwortliche. 

Die Architektenkammer bestimmt einen Datenschutzbeauftragten, der mit der Funktion und den Aufträgen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung betraut ist.

Im Rahmen ihrer Aufträge, insbesondere der Identifizierung und Kontaktaufnahme mit ihren Mitgliedern und der Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit der Wahlen durch Überprüfung der Eigenschaft als Wähler und Kandidat, kann die Kammer die Erkennungsnummer des Nationalregisters oder die Erkennungsnummer der Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit verwenden oder hilfsweise Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Berufsadresse, Wohnort und Kontaktdaten ihrer Mitglieder erheben.

Nur Name, Vorname, Berufsadresse und berufliche Kontaktdaten dürfen zur Identifizierung einer bei der Kammer eingetragenen Person veröffentlicht werden.

Von der Kammer verarbeitete personenbezogene Daten dürfen höchstens zehn Jahre nach Weglassung einer eingetragenen Person aufbewahrt werden, es sei denn, diese Daten stehen im Zusammenhang mit der Verwaltung eines laufenden Rechtsstreits und sind für die Verwaltung dieses Rechtsstreits unbedingt erforderlich, aber nur so lange, wie es für die Verwaltung dieses Rechtsstreits unbedingt erforderlich ist.

Der König kann auf der Grundlage des Zwecks und der Art der betreffenden Daten spezifische Fristen für die Aufbewahrung von Daten festlegen, wobei diese Fristen die in Absatz 6 erwähnte Höchstfrist nicht überschreiten dürfen."


Art. 3 - In Kapitel 1 desselben Gesetzes wird ein Artikel 5/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 5/1 - Folgende personenbezogene Daten des Verzeichnisses und der Praktikantenliste werden auf der Website der Architektenkammer veröffentlicht:

1. Name und Vorname der eingetragenen Person,

2. Kontaktdaten,

3. Nummer der Eintragung im Verzeichnis oder in der Praktikantenliste des in Artikel 7 erwähnten Rates der Kammer, in dem beziehungsweise der die Person eingetragen ist."


Art. 4 - In Artikel 9 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Februar 2006, wird zwischen Absatz 7 und Absatz 8 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Der König bestimmt die Modalitäten für Beschwerden gegen die Ergebnisse der Wahl jedes Rates der Kammer vor dem in Artikel 27 erwähnten zuständigen Berufungsrat."


Art. 5 ­ Artikel 31 desselben Gesetzes, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. September 2000, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "der Artikel" und den Wörtern "17, 20 und 61" die Wörter "9," eingefügt.

2. Zwischen Absatz 3 und Absatz 4 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Die Berufungsräte befinden über Beschwerden gegen die Ergebnisse der Wahl jedes Rates der Kammer wie in Artikel 9 erwähnt gemäß den vom König festgelegten Modalitäten."


Art. 6 ­ Artikel 32 einziger Absatz desselben Gesetzes wird durch folgenden Satz ergänzt:

"Diese Artikel sind nicht anwendbar auf Beschwerden gegen die Ergebnisse der Wahl jedes Rates der Kammer wie in Artikel 9 erwähnt."




Art. 7 ­ Artikel 33 einziger Absatz desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird durch die Wörter ", mit Ausnahme von Beschlüssen über Beschwerden gegen die Ergebnisse der Wahl jedes Rates der Kammer wie in Artikel 9 erwähnt" ergänzt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 9. Oktober 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Vizepremierminister und Minister der Selbständigen, der KMB und der Landwirtschaft, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
D. CLARINVAL

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

